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Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

der Referentenentwurf eines Steuerentlastungsgeset-

zes 2022 enthält einige steuerliche Erleichterungen. Ein 

weiterer Gesetzentwurf hat die Senkung des für Steuer-

nachforderungen und -erstattungen geltenden Zinssat-

zes auf 1,8 % pro Jahr zum Gegenstand. Wir stellen 

die wichtigsten Eckpunkte beider Entwürfe vor. Der 

Steuertipp zeigt, dass der ermäßigte Einkommensteu-

ertarif auch auf die Nachzahlung von variablen Lohnbe-

standteilen (z.B. in Form einer Überstundenvergü-

tung) anwendbar ist. 

MOBILITÄTSKOSTEN  
Grundfreibetrag, Pendlerpauschale und Arbeitneh-
mer-Pauschbetrag steigen 

Das Bundeskabinett hat im März 2022 den Entwurf ei-

nes Steuerentlastungsgesetzes 2022 beschlossen und 

damit steuerliche Erleichterungen auf den Weg ge-

bracht. Im Einzelnen sieht der Gesetzentwurf folgende 

steuerliche Entlastungsmaßnahmen vor: 

 Grundfreibetrag: Der Grundfreibetrag bei der Ein-

kommensteuer, bis zu dessen Erreichen keine 

Steuer anfällt, soll - rückwirkend ab dem 01.01.2022 

- von derzeit 9.984 € auf 10.347 € angehoben wer-

den. Dadurch soll die kalte Progression, die auf-

grund der tatsächlichen Inflationsrate 2021 bzw. der 

geschätzten Inflationsrate 2022 eintritt, teilweise 

ausgeglichen werden. Die Anhebung des Grundfrei-

betrags entlastet grundsätzlich alle Steuerzahler, die 

relative Entlastung fällt für Bezieher niedriger Ein-

kommen aber höher aus. 

 Entfernungspauschale: Bereits ab 2021 war die 

Entfernungspauschale ab dem 21. Entfernungskilo-

meter von 0,30 € auf 0,35 € pro Kilometer angeho-

ben worden; für die ersten 20 Kilometer des Arbeits-

wegs blieb es bei einem Abzug von 0,30 €. Bislang 

ist erst ab 2024 eine weitere Erhöhung der Pau-

schale auf 0,38 € (ab dem 21. Kilometer und befris-

tet bis 2026) vorgesehen. Diese Anhebung soll nun 

auf das Jahr 2022 vorgezogen werden. 

 Arbeitnehmer-Pauschbetrag: Arbeitnehmer sollen 

entlastet werden, indem ihre Werbungskosten ohne 

Sammlung von Belegen in Höhe von 1.200 € pau-

schal anerkannt werden; bisher lag der Arbeitneh-

mer-Pauschbetrag bei 1.000 €. Diese Anhebung soll 

ebenfalls rückwirkend zum 01.01.2022 gelten. 

Hinweis: Bis zur Verabschiedung des Gesetzes wird es 

voraussichtlich noch bis zum Frühsommer 2022 dauern. 
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Angesichts der stark steigenden Energiepreise infolge 

der Ukraine-Krise hat die Bundesregierung darüber hin-

aus weitere Entlastungen auf den Weg gebracht. So soll 

die Energiesteuer auf Kraftstoffe für drei Monate sinken 

- der Benzinpreis würde damit um 30 Cent je Liter fallen, 

bei Diesel wären es 14 Cent weniger je Liter. Zudem 

sollen eine einmalige Energiepauschale von 300 € ge-

zahlt (zusätzlich 100 € pro Kind), vergünstigte ÖPNV-

Tickets angeboten und Empfänger von Sozialleistungen 

weiter entlastet werden. 

ARBEITSECKE  
Homeoffice-Pauschale von 600 € soll 2022 weiter-
gelten 

Wer im Homeoffice arbeitet, kann seit 2020 die Home-

office-Pauschale von bis zu 600 € pro Jahr steuermin-

dernd abziehen (5 € pro Tag für maximal 120 Home-

office-Tage im Jahr). Mit dieser Pauschale sollen Er-

werbstätige entlastet werden, die kein (absetzbares) ab-

geschlossenes häusliches Arbeitszimmer einrichten 

können, sondern lediglich in einer Arbeitsecke oder in 

privat genutzten Räumen arbeiten. 

Hinweis: Ausgaben für Arbeitsmittel sind nicht mit der 

Homeoffice-Pauschale abgegolten, sondern können zu-

sätzlich zur Pauschale abgesetzt werden. Hierunter fal-

len neben Hardware und der üblichen Büroausstattung 

auch die beruflich veranlassten Telekommunikations- 

und Internetgebühren. 

Ursprünglich sollten die Regelungen zur Homeoffice-

Pauschale zum 01.01.2022 auslaufen. Mit dem Entwurf 

eines Vierten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher 

Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise hat 

die Bundesregierung eine Verlängerung bis Ende De-

zember 2022 auf den Weg gebracht. Daneben sind un-

ter anderem eine Steuerfreiheit von Sonderleistungen 

der Arbeitgeber bis zu 3.000 € („Corona-Bonus für Pfle-

gekräfte“) sowie verbesserte Möglichkeiten zur Inan-

spruchnahme der degressiven Abschreibung vorgese-

hen. 

Hinweis: Für Tage, an denen die Homeoffice-Pau-

schale geltend gemacht wird, können Erwerbstätige 

keine Fahrtkosten (z.B. die Entfernungspauschale oder 

Reisekosten) geltend machen. Die Pauschale kann zu-

dem nur angewandt werden, wenn der gesamte Arbeits-

tag zu Hause verbracht wird. Wer vormittags von zu 

Hause aus arbeitet und mittags einen Termin in der Pra-

xis wahrnimmt, kann die Homeoffice-Pauschale für die-

sen Tag nicht geltend machen. In diesem Fall lässt sich 

aber zumindest die Entfernungspauschale für die einfa-

che Wegstrecke absetzen. 

HILFSMASSNAHMEN  
Unterstützung der vom Krieg in der Ukraine Geschä-
digten erleichtert 

Die Hilfsbereitschaft und die Solidarität Menschen ge-

genüber, die vom Krieg in der Ukraine betroffen sind, 

unterstützt auch der deutsche Fiskus. Das Bundesfi-

nanzministerium hat besondere steuerliche Regelungen 

zu in der Zeit vom 24.02.2022 bis zum 31.12.2022 er-

brachten Hilfeleistungen getroffen, die den Opfern zu-

gutekommen. Für Spenden auf Sonderkonten, Arbeits-

lohnspenden und Sachspenden sowie für die Unterbrin-

gung von Kriegsflüchtlingen und Zuwendungen aus 

dem Betriebsvermögen gelten bestimmte steuerliche 

Erleichterungen. 

Hinweis: Wir informieren Sie gerne ausführlich über 

diese steuerlichen Maßnahmen. 

KRYPTOWÄHRUNGEN  
Vermögensschaden infolge eines Betrugs ist nicht 
absetzbar 

Bitcoins und andere Kryptowährungen stuft der Fiskus 

rechtlich nicht als (Fremd-)Währung, sondern als „an-

dere Wirtschaftsgüter“ ein. Wenn Sie Bitcoins & Co. in-

nerhalb eines Jahres privat kaufen und wieder verkau-

fen, liegt ein privates Veräußerungsgeschäft vor. Der 

Wertzuwachs muss als Spekulationsgewinn in der Ein-

kommensteuererklärung angegeben werden. 

Hinweis: Die Einkünfte sind genau wie beim Verkauf 

von Goldbarren, Oldtimern oder Kunstwerken als „sons-

tige Einkünfte“ zu versteuern. Unerheblich ist, ob der 

Gewinn durch einen Verkauf von Coins, das Bezahlen 

beim Onlineshopping oder den Umtausch in eine an-

dere Kryptowährung erzielt wird. 

Der Gewinn errechnet sich aus dem Veräußerungspreis 

abzüglich der Anschaffungs- und der Veräußerungskos-

ten. Deshalb sollten Anleger den Anschaffungs- und 

Veräußerungsvorgang unbedingt dokumentieren (z.B. 

in einem Transaktionstagebuch). 

Hinweis: Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäf-

ten bleiben steuerfrei, wenn sie zusammengerechnet 

unter 600 € pro Jahr liegen. Hierbei handelt es sich aber 

nicht um einen Freibetrag, sondern um eine Freigrenze: 

Liegt der Jahresgewinn bei 600 € oder darüber (für alle 

privaten Veräußerungsgeschäfte eines Jahres), ist der 

gesamte Gewinn steuerpflichtig. Wer über die 600-€-

Grenze hinaus steuerfreie Gewinne erzielen will, muss 

seine Coins mehr als zwölf Monate im „Wallet“ - in sei-

nem digitalen Portemonnaie - belassen. 

Wer durch die Veräußerungsgeschäfte binnen Jahres-

frist einen Verlust erzielt, kann diesen mit seinen Ge-

winnen aus anderen privaten Veräußerungsgeschäften 

verrechnen. Ein Verlust kann aber steuerlich nicht gel-

tend gemacht werden, wenn Anleger ihr Geld durch Be-

trugsmaschen auf unseriösen Onlineplattformen verlie-

ren. Denn in diesem Fall wird tatsächlich keine Kryp-

towährung gehandelt. Mangels Veräußerung kann der 

erlittene Vermögensschaden nicht zu negativen Ein-

künften aus privaten Veräußerungsgeschäften führen. 
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Darauf hat die Finanzbehörde Hamburg in einer aktuel-

len Fach-Info hingewiesen. 

VERFAHRENSRECHT  
Kein Verspätungszuschlag, wenn das Finanzamt Er-
messensfehler macht 

Das Finanzgericht Münster hat über die Rechtmäßigkeit 

der Festsetzung eines Verspätungszuschlags zu ent-

schieden. Die Voraussetzungen für eine solche Festset-

zung waren im Streitfall zwar erfüllt, das Finanzamt 

hatte aber einen Ermessensfehler begangen.  

Der Kläger wurde im Jahr 2018 zusammen mit seiner 

Ehefrau veranlagt. Er ist selbständig tätiger Arzt und 

erzielte umsatzsteuerpflichtige Umsätze aus dem Be-

trieb einer Photovoltaikanlage. Das Finanzamt erließ im 

Januar 2021 einen Umsatzsteuerbescheid für das Jahr 

2018, in dem es die Besteuerungsgrundlagen wegen 

der Nichtabgabe einer Umsatzsteuererklärung 2018 

schätzte. Gleichzeitig setzte es einen Verspätungszu-

schlag zur Umsatzsteuer 2018 fest. Den daraufhin vom 

Kläger eingelegten Einspruch wies das Finanzamt als 

unbegründet zurück. Die hiergegen gerichtete Klage 

des Arztes hatte Erfolg. 

Wer sich durch einen Steuerberater beraten lässt, muss 

die Umsatzsteuererklärungen bis zum letzten Tag des 

Monats Februar des zweiten auf den Besteuerungszeit-

raum folgenden Kalenderjahres abgeben. Der Kläger 

musste die Umsatzsteuererklärung 2018 daher grund-

sätzlich bis zum 29.02.2020 abgeben. Aufgrund der 

Corona-Pandemie hatte das Finanzamt allerdings eine 

Fristverlängerung bis zum 31.05.2020 gewährt. Den-

noch reichte der Kläger die Umsatzsteuererklärung 

2018 erst im Laufe des Klageverfahrens beim Finanz-

amt ein. 

Im Streitfall waren die Voraussetzungen für die Festset-

zung eines Verspätungszuschlags erfüllt. Die Umsatz-

steuererklärung war erst weit nach Ablauf der verlänger-

ten Frist abgegeben worden. Allerdings lag ein Ermes-

sensfehler des Finanzamts vor. Es hatte weder im ur-

sprünglichen Bescheid noch in der Einspruchsentschei-

dung und auch nicht im Klageverfahren Ermessenser-

wägungen zur Festsetzung des Verspätungszuschlags 

angestellt. Vielmehr ist das Finanzamt irrig davon aus-

gegangen, dass es zur Festsetzung des Verspätungs-

zuschlags verpflichtet war. Der Bescheid über die Fest-

setzung des Verspätungszuschlags wurde daher aufge-

hoben. 

VOLLVERZINSUNG  
Zinssatz soll auf 1,8 % pro Jahr gesenkt werden 

Nach einem vielbeachteten Beschluss des Bundesver-

fassungsgerichts ist die Verzinsung von Steuernachfor-

derungen und -erstattungen von 6 % pro Jahr ab 2014 

verfassungswidrig. Das bisherige Recht ist für bis ein-

schließlich in das Jahr 2018 fallende Verzinsungszeit-

räume weiterhin anwendbar. Für Verzinsungszeiträume 

2019 und später wurde der Steuergesetzgeber aufge-

fordert, bis zum 31.07.2022 eine verfassungsgemäße 

Neuregelung zu treffen. 

Veranlasst durch diese Rechtsprechung hat das Bun-

deskabinett im März 2022 einen Gesetzentwurf be-

schlossen, der für alle offenen Fälle eine rückwirkende 

Neuregelung enthält: Demnach soll der Zinssatz für 

Nachzahlungs- und Erstattungszinsen ab dem 

01.01.2019 auf 0,15 % pro Monat (= 1,8 % pro Jahr) ge-

senkt werden. Zudem ist unter Berücksichtigung der 

Entwicklung des Basiszinssatzes mindestens alle drei 

Jahre mit Wirkung für nachfolgende Verzinsungszeit-

räume zu evaluieren, ob dieser neue Zinssatz angemes-

sen ist. Eine erstmalige Überprüfung muss somit spä-

testens zum 01.01.2026 erfolgen. 

BETÄUBUNGSMITTELVERKEHR  
Dürfen Behörden Einsicht in Patientenakten for-
dern? 

Für die Verschreibung von Betäubungsmitteln bestehen 

besondere Regeln und Kontrollinstanzen, die den Miss-

brauch verhindern sollen. Ob diese Überwachungsbe-

hörden jedoch auch das Recht haben, Einsicht in Pati-

entenakten zu fordern, um die medizinische Indikation 

prüfen zu können, wurde jüngst vor dem Bundesverwal-

tungsgericht (BVerwG) verhandelt. 

Der Kläger ist Arzt und betreibt eine allgemeinmedizini-

sche Praxis. Die Stadt München forderte ihn als Über-

wachungsbehörde auf, für 14 namentlich benannte Pa-

tienten über jeweils mehrjährige Zeiträume alle von ihm 

ausgestellten Betäubungsmittelrezepte sowie die Unter-

lagen vorzulegen, die die Betäubungsmittelverschrei-

bungen medizinisch begründen können (z.B. Patienten-

dokumentation, Arztbriefe, Befunde). Die Stadt begrün-

dete dies damit, dass bei routinemäßigen Kontrollen in 

Apotheken zahlreiche Verschreibungen des Klägers 

über die Betäubungsmittel Methylphenidat und Fentanyl 

aufgefallen seien. Die auffälligen Rezepte gäben somit 

Anlass zur Überprüfung, ob die Anwendung der ver-

schriebenen Betäubungsmittel medizinisch indiziert ge-

wesen sei. Die Prüfung sei ohne Einsicht in die Patien-

tenakten nicht möglich. Der Arzt lehnte diese ab und 

klagte gegen den Bescheid der Überwachungsbehörde. 
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Das BVerwG hat entschieden, dass die für die Überwa-

chung des Betäubungsmittelverkehrs zuständigen Be-

hörden nicht befugt sind, Einsicht in ärztliche Patienten-

akten zu nehmen. Das Ziel, eine effektive Kontrolle des 

Betäubungsmittelverkehrs zu gewährleisten, könne 

zwar dafür sprechen, den Überwachungsbehörden 

auch die Befugnis einzuräumen, ärztliche Patientenun-

terlagen einzusehen. Patientenakten seien jedoch 

nicht von dem Begriff „Unterlagen über den Betäu-

bungsmittelverkehr“ umfasst. Anders sieht es für die Be-

fugnis zur Einsicht in Betäubungsmittelrezepte aus. 

BERUFSRECHT  
Verkauf des Patientenstamms berufsrechtswidrig 
und potentiell strafbar 

Wenn ein Arzt seine Praxis verkaufen möchte, geht es 

meist nicht nur um Räume und Ausstattung - das wert-

vollste Gut ist der jahrelang ausgebaute Patienten-

stamm. Ob dieser überhaupt verkauft bzw. gekauft wer-

den darf, hat nun der Bundesgerichtshof (BGH) ent-

schieden. 

Im Urteilsfall ging es um eine Zahnärztin, die 2018 ihre 

Praxis aufgeben wollte. Mit einem Kollegen schloss sie 

ein Jahr zuvor einen „Kaufvertrag Patientenstamm“. Mit 

vollständiger Zahlung des Kaufpreises in Höhe von 

12.000 € sollte die Patientenkartei mit sämtlichen 

Krankenunterlagen in das Eigentum und den Besitz des 

anderen Zahnarztes übergehen, die schriftliche Einwilli-

gungserklärung der Patienten vorausgesetzt. Die Zahn-

ärztin verpflichtete sich in dem Vertrag zudem, Anrufe 

auf dem bisherigen Telefonanschluss und Aufrufe der 

bisherigen Website auf den Telefonanschluss bzw. die 

neue Domain des Käufers umzuleiten. Darüber hinaus 

sollte sie ihre Patienten schriftlich über die Übernahme 

in Kenntnis setzen, eine weitere Behandlung durch 
den Käufer empfehlen und sie darum bitten, ihm zukünf-

tig ihr Vertrauen zu schenken. 

Nach Unterzeichnung des Vertrags holte die Zahnärztin 

jedoch vorsorglich eine Auskunft der Landeszahnärzte-

kammer ein und bat diese um eine rechtliche Bewertung 

dieser Regelungen. Die Kammer kam zu der Einschät-

zung, dass es sich um unwirksame, gegen eine Ver-

botsnorm verstoßende Vereinbarungen handelt.  

 

 

 

Daraufhin verweigerte die Zahnärztin die Vertragserfül-

lung, die der Käufer - erfolglos - einzuklagen versuchte. 

Der BGH hat entschieden, dass Praxisverkäufer nicht 

gegen Entgelt dazu verpflichtet werden dürfen, auf ihre 

Patienten einzuwirken, sich künftig vom Käufer behan-

deln zu lassen. Ein Praxiskaufvertrag, der solche Rege-

lungen enthält, verstößt gegen Standesrecht und ist 

gesamtnichtig. Eine solche vertragliche Regelung 

würde nach Ansicht der Richter zum einen die ärztliche 

Wahlfreiheit der Patienten und zum anderen die ärztli-

che Unabhängigkeit sowie das Vertrauen des Patienten 

in die Sachlichkeit ärztlicher Entscheidungen gefähr-

den. 

STEUERTIPP  
Tarifermäßigung für mehrjährige Überstundenver-
gütungen möglich 

In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) entschiedenen 

Streitfall hatte ein Arbeitnehmer über einen Zeitraum 

von drei Jahren in erheblichem Umfang Überstunden 

geleistet. Erst im vierten Jahr wurden ihm die Überstun-

den in einer Summe vergütet. Laut BFH ist auf den 

Nachzahlungsbetrag der ermäßigte Steuertarif anzu-

wenden. Die Tarifermäßigung finde nicht nur auf die 

Nachzahlung von Festlohnbestandteilen, sondern auch 

auf Nachzahlungen von variablen Lohnbestandteilen 

Anwendung. Entscheidend sei allein, ob die nachge-

zahlte Vergütung für einen Zeitraum von mehr als zwölf 

Monaten veranlagungszeitraumübergreifend geleistet 

worden sei. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der AWI TREUHAND 
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